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AnlassAnlass

Seit 1998 gilt:

Einführung C1: max. 7,5 Tonnen

0,1 Promille für C

0,5 für alle anderen

Gesundenuntersuchung alle 5 Jahre bzw. 
2 Jahre ab 60. Jahre



Alkohol Alkohol -- UnfallgefahrUnfallgefahr

Laut ÖAMTC:

bei 0,5 doppelt so groß

bei 0,8 steigt sie auf das vierfache

bei 1,2 zwölffache



StrafenStrafen

0,5 bis 0,79:

- mind. € 218,--

- im Wiederholungsfalle (innerhalb eines 
Jahres) Entzug des Führerscheines auf 
drei Wochen



StrafenStrafen

0,8 bis 1,19 Promille:

- € 581,-- bis € 3.633,--

- Entzug des Führerscheines auf 
mindestens vier Wochen



StrafenStrafen

1,2 bis 1,59 Promille:

- € 872,-- bis € 4.360,--

- Entzug des Führerscheines auf 
mindestens drei Monate

- Nachschulung



StrafenStrafen

ab 1,6 Promille o. Verweigerung Alko-Test

- € 1.162,-- bis € 5.813,--

- Entzug des Führerscheines auf 
mindestens vier Monate

- Nachschulung

- amtsärztliche u. verkehrspsychologische 
Untersuchung



GrundlagenGrundlagen

� Führerscheingesetz – FSG seit 1997
� Führerscheingesetz-

Durchführungsverordnung – FSG-DV
� Führerscheingesetz-

Gesundheitsverordnung - FSG-GV
� Führerscheingesetz-

Feuerwehrverordnung – FSG-FV 
� Richtlinie des Stmk. 

Landesfeuerwehrverbandes



Ausstellung Ausstellung -- GültigkeitGültigkeit

� FF-Führerschein stellt 
Landesfeuerwehrkommandant aus

� Gilt nur in Verbíndung mit bestimmter 
Lenkerberechtigung

� max. 10 Jahre



LenkerberechtigungLenkerberechtigung

� mit Klasse B 

� Feuerwehrfahrzeuge 

� mit Feuerwehrführerschein lenken



FeuerwehrfahrzeugFeuerwehrfahrzeug

Ist ein Kraftfahrzeug oder ein 
Anhänger, die nach ihrer Bauart und 
Ausrüstung ausschließlich oder 
vorwiegend zur Verwendung für 
Feuerwehren bestimmt sind.



B mit FFB mit FF--FührerscheinFührerschein

können lenken:

Klasse C1:

• KFZ der Klasse C 

• max. 7.500 kg



B mit FFB mit FF--FührerscheinFührerschein

Klasse C:

� KFZ mit nicht mehr als 8 Plätzen 
außer Lenker 

� mehr als 3.500 kg

� Sonderkraftfahrzeuge



B mit FFB mit FF--FührerscheinFührerschein

Klasse D:

� mehr als 8 Plätzen außer Lenker 

� max. 3.500 kg

� Sonderkraftfahrzeuge



B + E mit FFB + E mit FF--FührerscheinFührerschein

� Anhängern > 750 kg ziehen

� Feuerwehrfahrzeuge

� Zugfahrzeugen für die Klassen C 
oder D oder die Unterklasse C1 
zulässig



VoraussetzungenVoraussetzungen

� Führerschein B
� Mindestalter 18 Jahre (Einschränkung für 

C bis 21. Jahre auf C1 gilt nicht)
� Feuerwehrpass
� Mitglied einer FF gem. Stmk. LFG
� Ausbildung und Nachweis praktischer 

Kenntnisse
� Gesundheitliche Eignung
� GAB 2



AusbildungAusbildung

� LFW-Kdt hat fachlich geeignete 
Personen zu bestellen

� in Stmk. keine eigenen Prüfer

� Prüfung über zivile Fahrschule

� Kostenbeitrag



Kostenbeitrag für CKostenbeitrag für C

� 1 Person € 650,--

� 2 Personen je € 640,--

� 3 Personen je € 630,--

� 4 Personen je € 620,--

� ab 5 Personen je € 610,--



Kostenbeitrag für EKostenbeitrag für E

� 1 Person € 550,--

� 2 Personen je € 540,--

� 3 Personen je € 530,--

� 4 Personen je € 520,--

� ab 5 Personen je € 510,--



Kostenbeitrag für C + EKostenbeitrag für C + E

� 1 Person € 850,--

� 2 Personen je € 840,--

� 3 Personen je € 830,--

� 4 Personen je € 820,--

� ab 5 Personen je € 810,--



Ausbildungskosten beinhaltenAusbildungskosten beinhalten

� gesetzliche, theoretische und praktische
Ausbildung sowie die Prüfungsgebühr der 
Fahrschule

� Nicht enthalten sind allfällige Lern-
unterlagen, persönliche Behördenkosten, 
Mehrstunden sowie die amtliche 
Prüfungsgebühr.

� Die Einzahlung der Kosten hat auf das 
Konto des Landesfeuerwehrverbandes 
Steiermark



AlkoholAlkohol

� es gilt 0,1 Promille-Grenze nicht

� max. 0,49 Promille

� gilt nicht für Besitzer eines 
Probeführerscheines



Ausstellung Ausstellung -- VerlängerungVerlängerung

� Ausstellung auf max. 10 Jahre

� Für Verlängerung: Bestätigung der 
gesundheitlichen Eignung durch 
Feuerwehrarzt



FahrschulenFahrschulen

� Liste auf Homepage

� Im Bezirk Liezen: Lubensky


